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Text 

Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für Zeiten der Pflege naher Angehöriger 

§ 18b. (1) Personen, die einen nahen Angehörigen oder eine nahe Angehörige mit Anspruch auf 
Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 3 nach § 5 des Bundespflegegeldgesetzes oder nach den 
Bestimmungen der Landespflegegeldgesetze unter erheblicher Beanspruchung ihrer Arbeitskraft in 
häuslicher Umgebung pflegen, können sich, solange sie während des Zeitraumes dieser Pflegetätigkeit 
ihren Wohnsitz im Inland haben, in der Pensionsversicherung selbstversichern. Je Pflegefall kann nur eine 
Person selbstversichert sein. Die Pflege in häuslicher Umgebung wird durch einen zeitweiligen 
stationären Pflegeaufenthalt der pflegebedürftigen Person nicht unterbrochen. 

(1a) Die Selbstversicherung ist für die Zeit einer Pflichtversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. j auf 
Grund des Bezuges eines aliquoten Pflegekarenzgeldes ausgeschlossen. 

(2) Die Selbstversicherung beginnt mit dem Zeitpunkt, den die pflegende Person wählt, frühestens 
mit dem ersten Tag des Monats, in dem die Pflege aufgenommen wird, spätestens jedoch mit dem 
Monatsersten, der dem Tag der Antragstellung folgt. 

(3) Die Selbstversicherung endet mit dem Ende des Kalendermonats, 

 1. in dem die Pflegetätigkeit oder eine sonstige Voraussetzung nach Abs. 1 weggefallen ist oder 

 2. in dem die pflegende Person den Austritt aus dieser Versicherung erklärt hat. 

(4) Der Versicherungsträger hat ab dem dem Beginn der Selbstversicherung folgenden Kalenderjahr 
regelmäßig festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Selbstversicherung noch gegeben sind. Die 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

selbstversicherte Person ist verpflichtet, das Ende der Pflegetätigkeit innerhalb von zwei Wochen dem 
Versicherungsträger zu melden. 

(5) Das Ende der Selbstversicherung steht hinsichtlich der Berechtigung zur Weiterversicherung in 
der Pensionsversicherung dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung im Sinne des § 17 Abs. 1 Z 1 
lit. a gleich. 

(6) Die selbstversicherte Person ist dem Zweig der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
zugehörig, in dem sie zuletzt Versicherungszeiten erworben hat. Liegen keine Versicherungszeiten in der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz vor, so ist die selbstversicherte Person der 
Pensionsversicherung der Angestellten zugehörig. 
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